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THEMEN IN DIESER AUSGABE

Bundesregierung kündigt 
umfangreiche Entlastun
gen an
Neben dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz 
bzw. Steuerentlastungsgesetz 2022 hat sich 
der Koalitionsausschuss zuletzt am 23.3.2022 
vor dem Hintergrund der stark steigenden 
Preise für Energie auf verschiedene Ent-
lastungsschritte (Entlastungspaket Ener-
gie) verständigt:

    Wegfall der EEGUmlage: Angesichts der 
gestiegenen Strompreise für Verbraucher 
und die Wirtschaft soll die EEG-Umlage be-
reits zum 1.7.2022 entfallen. Damit sicher-
gestellt ist, dass die Umlageabsenkung 
i. H. v. 3,723 ct/kWh im zweiten Halbjahr 
2022 zu einer spürbaren Entlastung von 
Endverbrauchern bei den Stromkosten 
führ t , enthält das Gesetz Regelungen 
zur Weitergabe der Absenkung. Strom-
lieferanten werden in den jeweiligen Ver-
tragsverhältnissen zu einer entsprechenden 
Absenkung der Preise zum 1.7.2022 ver-
pflichtet.

    Heizkostenzuschuss: Beschlossen wurde 
ein einmaliger Heizkostenzuschuss u. a. 
für Empfänger von Wohngeld und nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) und dem Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetz Geförderte sowie Be-
ziehende von Berufsausbildungsbeihilfe 
und Ausbi ldungsgeld. Für Wohngeld-
berecht ig te (Bezugszeit raum Oktober 
2021 bis März 2022 – für mindestens einen 
Monat) beträgt der Zuschuss 270 € (ein be-
rücksichtigtes Haushaltsmitglied) bzw. 
350 € (zwei berücksichtige Haushaltsmit-
glieder), für jedes weitere berücksichtigte 
Haushaltsmitglied zusätzlich 70 €. Studie-
rende und Auszubildende, die staatliche 
Hilfen erhalten (Bezugszeitraum s. o.), er-
halten einmalig 230 €. Alle Berechtigten 
sollen den Zuschuss ohne Antragstellung 
erhalten. Der Heizkostenzuschuss soll im 
Sommer gezahlt werden.

    Energ iepreispauscha le:  A l len e in-
kommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen 
(Steuerklassen 1 – 5) soll einmalig eine 
Energiepreispauschale i. H. v. 300 € als 
Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt werden. 
Der Zuschlag soll unabhängig von den gel-
tenden steuerlichen Regelungen (Pendler-
pauschale, Mobilitätsprämie, steuerfreie 
Arbeitgebererstattungen, Job-Ticket) ge-
währt werden. Die Auszahlung soll über die 
Lohnabrechnung des Arbeitgebers bzw. des 
Dienstherrn erfolgen, bei Selbständigen 
über eine einmalige Senkung ihrer Ein-
kommensteuer-Vorauszahlung. Die Pau-
schale soll allerdings der Einkommensteuer 
unterliegen, was Geringverdiener tenden-

ziell mehr entlastet. Allerdings steht noch 
nicht fest, wann dieser Betrag zur Aus-
zahlung kommen soll.

    Erhöhung des Arbeitnehmerpausch
betrags:  Um Arbeitnehmer zu unter-
stützen, soll der Arbeitnehmerpausch-
betrag rückwirkend ab dem 1.1.2022 um 
200 € auf 1 200 € erhöht werden. Dies wird 
sich – nach entsprechender gesetzlicher 
Umsetzung – unmittelbar beim Lohnsteuer-
abzug auswirken.

    Absenkung der Energiesteuer auf Kraft
stoffe für drei Monate und Einführung 
eines ÖPNVTickets „9 €/Monat“ für 
90 Tage: Befristet für drei Monate soll 
die Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das 
europäische Mindestmaß abgesenkt wer-
den. Dabei soll sichergestellt werden, dass 
die Absenkung an die Verbraucherinnen 
und Verbraucher auch weitergegeben wird. 
Die Nutzung des ÖPNV soll für einen be-
grenzten Zeitraum von 90 Tagen deutlich 
subventioniert werden durch Einführung 
eines Tickets für 9 € pro Monat.

    Erhöhung der Pendlerpauschale für 
Fer npend ler :  D ie nach der ze i t igem 
Gesetzesstand am 1.1.2024 anstehende 
Erhöhung der Pauschale für Fernpendler 
(ab dem 21. Kilometer) sowie der Mobili-
tätsprämie soll vorgezogen werden. Sie 
soll damit rückwirkend ab dem 1.1.2022 
0,38 € ab dem 21. Kilometer betragen. Für 
die ersten 20 Kilometer gilt weiterhin die 
Pauschale von 0,30 €. Steuerlich auswirken 
würde sich dies im Grundsatz erst bei der 
Einkommensteuererklärung für 2022, ggf. 
bei der Lohnsteuer bereits dann, wenn ein 
entsprechender Freibetrag beantragt wird.

Hinweis: Die Bundesregierung hat weiter 
angekündigt, dass noch in dieser Legislatur-
per iode eine Neuordnung der Pendler-
pauschale erfolgen sol l, die ökologisch-
soziale Belange der Mobilität besser be-
rücksichtigt.

    Erhöhung des Grundfreibetrags: Der 
Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer 
soll von derzeit 9 984 € um 363 € auf 10 347 € 
angehoben werden, rückwirkend ab dem 
1.1.2022. Auch diese Entlastung wird sich 
unmittelbar beim Lohnsteuerabzug aus-
wirken.

    Einführung eines CoronaZuschusses: 
Erwachsene Beziehende von existenz-
sichernden Leistungen sollen mit einer 
Einmalzahlung in Höhe von 200 € unter-
stützt werden. Davon sollen insbesondere 
diejenigen profitieren, die Arbeitslosen-
geld II oder Grundsicherung erhalten. Ab 
dem 1.1.2023 sollen die Regelbedarfe an 
die gestiegenen Energiekosten angepasst 
werden.

    Fami l ien zuschuss:  E rgän zend zum 
Kindergeld wird ein Einmalbonus i. H. v. 
100 € über die Familienkassen ausbezahlt. 
Der Bonus wird auf den Kinderfreibetrag 
angerechnet.

    Sofortzuschlag für von Armut betroffene 
Kinder: Der im Koalitionsvertrag verein-
barte Sofortzuschlag für von Armut be-
trof fene Kinder sol l zum 1.7.2022 um-
gesetzt werden. Er soll in Höhe von 20 € 
pro Monat bis zur Einführung der Kinder-
grundsicherung denjenigen Kindern helfen, 
die besondere finanzielle Unterstützung 
brauchen.

    Erhöhung des Mindest lohns:  Zum 
1.10.2022 soll die vorgesehene Erhöhung 
des Mindestlohns auf EUR 12 umgesetzt 
werden. Die Minijob-Grenze wird auf EUR 
520 angehoben. Beides soll dynamisch an-
gepasst werden.

    CoronaBonus für Mitarbeiter in der 
Pflege: Mit dem Vierten Corona-Steuer-
hilfegesetz sollen Pflegeprämien für Mit-
arbeiter in der Pflege, die auf Grund bun-
des- oder landesrechtlicher Regelungen ge-
währt wurden, bis zu einer Höhe von ins-
gesamt 3 000 € steuerfrei gestellt werden. 
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Das betrifft Mitarbeiter, die in Kranken-
häusern, Pflegeheimen und ambulanten 
Pflegediensten tätig sind. Diese Steuer-
freiheit soll rückwirkend gelten für Prä-
mien, die ab dem 18.11.2021 ausgezahlt 
wurden.

    Verlängerung des Kurzarbeitergeldes: 
Bereits in der gesetzlichen Umsetzung 
ist die Verlängerung der an sich zum 
31.3.2022 auslaufenden Sonderregelungen 
beim Kurzarbeitergeld bis zum 30.6.2022 
(Höchstdauer von bisher 24 Monaten auf 
28 Monate, Regelungen zu den erhöhten 
Leistungssätzen bei längerer Kurzarbeit, 
Anrechnungsfreiheit von Mini-Jobs, Zu-
gangserleichterungen). Parallel soll die 
Steuerbefreiung für Zuschüsse zum Kurz-
arbeitergeld (freiwillige Aufstockungen des 
Arbeitgebers) bis zum 30.6.2022 verlängert 
werden.

    Weitere steuerliche Entlastungen mit 
dem Vierten CoronaSteuerhilfegesetz: 
Mit dem Vierten Steuerhilfegesetz sind 
verschiedene punktuelle steuerliche Ent-
lastungen vorgesehen. So soll die Home-
Office-Pauschale von bis zu 600 € jährlich 
auch in 2022 gelten, die degressive Ab-
schreibung für Investitionen in bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
wird auch für Anschaffungen in 2022 ge-
währt.

Gesetzentwurf zur Neu
regelung der Steuerver
zinsung liegt vor
Steuernachzahlungen und Steuererstattungen 
werden nach Ablauf einer gewissen Karenz-
zeit verzinst. Bislang war insoweit gesetzlich 
ein fester Zins von 6 % p. a. festgeschrieben. 
Die Höhe dieses Zinssatzes ist allerdings 
mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben 
unvereinbar, wie das Bundesverfassungs-
gericht festgestellt hat. Die aktuelle gesetz-
liche Regelung ist daher für Verzinsungszeit-
räume ab 1.1.2019 nicht mehr anwendbar. 
Der Gesetzgeber muss bis Ende Juli 2022 
für alle offenen Fälle eine rückwirkende ver-
fassungsgemäße Neuregelung des Zinssatzes 
für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen für 
Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 treffen.

Nun wurde eine gesetzliche Neuregelung 
vorgelegt, die im Kern Folgendes vorsieht:

    Für Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 ist 
ein Zinssatz von 0,15 % pro Monat oder 
1,8 % p. a. (statt bislang 0,5 % pro Monat 
und 6 % p. a.) vorgesehen. Dies gilt gleicher-
maßen für Erstattungs- und Nachzahlungs-
zinsen. Die Höhe des geplanten Zinssatzes 
wird wie folgt begründet: „Der neue Zins-
satz für Nachzahlungs- und Erstattungs-
zinsen orientiert sich dabei am aktuellen 
Basiszinssatz nach § 247 BGB (-0,88 % 
p. a.) mit einem sachgerechten Zuschlag 
in Höhe von rund 2,7 Prozentpunkten. Er 
bleibt damit aber deutlich unterhalb des 
Zinssatzes für Verzugszinsen nach § 288 
Absatz 1 Satz 2 BGB und bildet damit einen 
angemessenen Mittelwert zwischen Gut-
habenzinsen und Verzugszinsen.“

    Für schon festgesetzte Guthabenzinsen 
von 6 % p. a. für Verzinsungszeiträume ab 
1.1.2019 soll offenbar Vertrauensschutz 
gelten. Insoweit werden dann bereits fest-
gesetzte – ggf. schon ausgezahlte – Er-
stattungszinsen nicht zu Lasten der Stpfl. 
herabgesetzt.

    Im Grundsatz wird der Zinssatz in die-
ser Höhe gesetzlich verankert. Jedoch 
soll die Angemessenheit des Zinssatzes 
unter Berücksichtigung der Entwicklung 
des Basiszinssatzes nach § 247 BGB alle 
drei Jahre mit Wirkung für nachfolgende 
Verzinsungszeiträume gesetzlich evalu-
iert werden. Dies erstmals zum 1.1.2026. 
Eine Anpassung des Zinssatzes erfolgt nur, 
wenn der zum 1.1. des Jahres der Evalua-
tion geltende Basiszinssatz um mehr als 
einen Prozentpunkt von dem bei der letz-
ten Festlegung oder Anpassung des Zins-
satzes geltenden Basiszinssatz abweicht.

    „Freiwillige“ Vorauszahlungen auf noch 
nicht festgesetzte (aber später wirksam 
gewordene) Steuernachzahlungen zur Ver-
meidung der Nachzahlungszinsen werden 
gesetzlich geregelt. Insoweit kann mittels 
freiwilliger Vorauszahlungen eine (weitere) 
Verzinsung vermieden werden. Bislang be-
stand insoweit nur eine Billigkeitsregelung 
der FinVerw.

Hinweis I: Bislang ausgebliebene Zins-
festsetzungen für Verzinsungszeiträume ab 
1.1.2019 werden dann nach Inkrafttreten der 
gesetzlichen Neuregelung nachgeholt. Hier-
auf sollten sich Stpfl. einstellen.

Hinweis II: Sind im unternehmerischen 
Bereich noch abzurechnende Steuernach-
zahlungszinsen für Verzinsungszeiträume 
ab 1.1.2019 bilanziell abzubilden, so sind 
diese mit dem Zinssatz des nun vorliegenden 
Gesetzentwurfs anzusetzen. Soweit bereits 
Zinsrückstellungen passiviert wurden, sind 
diese auf Basis dieses Zinssatzes zu über-
prüfen.

Meldefristen beim Trans
parenzregister beachten
Bislang handelte es sich beim deutschen 
Transparenzregister lediglich um ein sog. 
Auffangregister, das in der Regel auf andere 
Register wie das Handels-, Genossenschafts- 
oder Partnerschaftsregister verweist. Für 
einen Großteil der deutschen Gesellschaften 
bestand daher im Transparenzregister selbst 
noch kein strukturierter Datensatz in einem 
einheitlichen Datenformat. Mit der Reform 
des Geldwäschegesetzes ist die Umstellung 
des Transparenzregisters in ein Vollregister 
mit Wirkung zum 1.8.2021 erfolgt. Diese Um-
stellung ist erforderlich, damit die geplante 
Verknüpfung der Transparenzregister auf 
europäischer Ebene erfolgen kann. Das Gesetz 
hat Übergangsfristen für bestimmte Gesell-
schaften vorgesehen, welche wie folgt lauten:

    Aktiengesellschaft, SE, Kommanditgesell-
schaft auf Aktien bis zum 31.3.2022;

    Gese l l scha f t  m it  besch rä n k ter Ha f-
tung, Genossenschaft, Europäische Ge-
nossenschaft oder Partnerschaft bis zum 
30.6.2022;

    in allen anderen Fällen (z.B. eingetragene 
Personengesellschaften) bis spätestens 
zum 31.12.2022;

    Vereine werden nach der Novelle auto-
matisch in das Transparenzregister ein-
getragen.

Insoweit besteht nun insbesondere für die 
GmbH und die Personengesellschaften Hand-
lungsbedarf und die erforderlichen Daten 
müssen dem Transparenzregister gemeldet 
werden.

Handlungsempfehlung: Das Transparenz-
register dient der Identifizierung des bzw. 
der wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Be-
nefical Owner = UBO) von juristischen Per-
sonen des Privatrechts sowie eingetragener 
Personengesellschaften. Die zu meldenden 
Daten sind teilweise nicht ganz einfach ab-
zugrenzen. Daher ist – sofern noch nicht ge-
schehen – eine umgehende Prüfung ggf. unter 
Hinzuziehung rechtlichen Rats zu erwägen.

Umsatzsteuer auf private 
Nutzung von Elektrofahr
zeugen und Elektrofahr
rädern usw.
Wird ein betriebliches Fahrzeug auch für pri-
vate Zwecke genutzt oder wird ein Firmen-
wagen einem Mitarbeiter auch für private 
Zwecke zur Verfügung gestellt, so muss die 
unternehmensfremde (private) Nutzung des 
Fahrzeugs umsatzsteuerlich als unentgelt-
liche Wertabgabe erfasst werden. Dies ist 
ein Korrektiv dafür, dass der Vorsteuerabzug 
aus der Anschaffung und den laufenden Kos-
ten, wie Treibstoff und Wartung, vollständig 
geltend gemacht werden kann.

Bei der Ermittlung der umsatzsteuerlichen Be-
messungsgrundlage für diese unentgeltliche 
Wertabgabe kann – neben anderen Metho-
den zur Wertermittlung – von den für ertrag-
steuerliche Zwecke nach der sog. 1 %-Rege-
lung ermittelten Beträgen ausgegangen wer-
den. Für Zwecke der Einkommensteuer wird 
bei Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen 
bei einer Anschaffung nach dem 31.12.2018 
unter best immten Voraussetzungen der 
Bruttolistenpreis gemindert, insbesondere 
nur zur Hälfte oder nur zu einem Viertel an-
gesetzt. Es handelt sich hierbei um eine er-
tragsteuerliche Regelung zur Steigerung der 
Elektromobilität und zur Reduktion des CO2-
Ausstoßes.

Das BMF stellt nun mit Schreiben v. 7.2.2022 
(Az. III C 2 – S 7300/19/10004 :001) klar, 
dass auf Grund des grds. vollen Vorsteuer-
abzugs aus der Anschaffung eines Elekt-
ro- oder Hybridelektrofahrzeuges eine Über-
nahme der ertragsteuerlichen Regelungen 
über die zulässige Pauschalierung nach der 
sog. 1 %-Regelung hinaus aus umsatzsteuer-
licher Sicht zu einer Begünstigung des Unter-
nehmers führen würde, die den tatsächlichen 
Verhältnissen nicht entspricht. Sie ist daher 
nicht zu übernehmen.

Bei pr ivater Nutzung eigenbetr ieblicher 
Pkw durch den Unternehmer selbst ist 
noch ein Abschlag von 20 % für nicht vor-
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steuerbelastete Aufwendungen wie z.B. Ver-
sicherung und Steuern vorzunehmen. Die um-
satzsteuerliche Bemessungsgrundlage der 
unentgeltlichen Wertabgabe beträgt somit 
80 % des Werts der 1 %-Methode. Bei der 
Gestellung an Arbeitnehmer erfolgt dieser 
Abschlag nicht, hier ist aus dem ermittelten 
Betrag nach 1 %-Methode (Bruttowert) aber 
die Umsatzsteuer noch herauszurechnen.

Hinweis: Die Ermittlung muss in der Pra-
xis fahrzeugbezogen unter Berücksichtigung 
der individuellen Verhältnisse und des je-
weiligen Fahrzeugtyps (Verbrennungsmotor, 
Hybridfahrzeug, reines Elektrofahrzeug) und 
unterschieden nach Lohnsteuer und Umsatz-
steuer erfolgen.

Ferner weist die FinVerw darauf hin, dass 
auch die unternehmensfremde (private) Nut-
zung eines dem Unternehmen vollständig 
zugeordneten Fahrrads als unentgeltliche 
Wer tabgabe der Umsatzbesteuerung zu 
unterwerfen ist. Der Unternehmer kann die 
Bemessungsgrundlage für die Umsatzbe-
steuerung der unternehmensfremden Nut-
zung aus Vereinfachungsgründen hilfsweise 
nach der sog. 1 %-Regelung für Kraftfahr-
zeuge berechnen. Gleiches gilt bei der un-
entgeltlichen Überlassung eines Fahrrads an 
das Personal. Der Begriff Fahrrad umfasst 
dabei auch Elektrofahrräder, die verkehrs-
rechtlich als Fahrrad (keine Kennzeichen-, 
Versicherungs- oder Führerscheinpflicht) ein-
zuordnen sind. Auch insoweit können also 
die abweichenden ertragsteuerlichen Grund-
sätze (vollständige Lohnsteuerfreiheit bzw. 
Verzicht auf eine Sachentnahme) bei der Um-
satzsteuer nicht genutzt werden.

Umsatzsteuerliches One
StopShopVerfahren 
auch für an Privatkunden 
im EUAusland leistende 
Handwerker relevant
Am 1.7.2021 traten im Bereich der Umsatz-
steuer neue Bestimmungen in Kraft, welche 
unter anderem für Online-Shop-Betreiber, 
die Waren an Endkunden in mehreren ver-
schiedenen Mitgliedstaaten liefern, deutliche 
Vereinfachungen brachten. Dieses sog. One-
Stop-Shop-Verfahren (OSS) ist aber auch für 
an Privatkunden im EU-Ausland leistende 
Handwerker relevant.

Erbringt ein Handwerker an Privatkunden 
im EU-Ausland Leistungen, so unterliegen 
diese im jeweiligen EU-Ausland der Umsatz-
steuer. Im Grundsatz muss sich der Hand-
werker dann in diesen EU-Ländern umsatz-
steuerlich registrieren und dort die umsatz-
steuerlichen Pflichten erfüllen. Dies ist ver-
gleichsweise aufwendig. Wahlweise kann 
nun auch das sog. One-Stop-Shop (OSS) ge-
nutzt werden. Die anfallenden ausländischen 
Umsatzsteuern können beim Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt) über den zentralen 
OSS angemeldet und abgeführt werden. Das 
Bundeszentralamt für Steuern wird die ge-
meldeten Umsätze und auch die vereinnahmte 
Umsatzsteuer im Anschluss an die jeweili-
gen EU-Staaten verteilen.

Hinweis: Zu beachten ist, dass über die-
ses Verfahren keine Vorsteuern aus dem EU-
Ausland geltend gemacht werden können. 
Der Unternehmer kann Vorsteuern, die ihm 
für Vorleistungen in EU-Mitgliedstaaten in 
Rechnung gestellt werden, in denen er aus-
schließlich unter die Sonderregelung fallen-
de Umsätze erbracht hat, vielmehr nur im 
Vorsteuer-Vergütungsverfahren geltend ma-
chen. Voraussetzung ist, dass die Vorsteuer-
beträge in Zusammenhang mit diesen Um-
sätzen stehen. Die Vorsteuervergütung ist 
in dem Mitgliedstaat geltend zu machen, in 
dem die Vorsteuerbeträge angefallen sind.

Veräußerungsgewinne  
aus Kryptowährungen 
steuerpflichtig
Das Finanzgericht Köln hat nun mit Urteil v. 
25.11.2021 (Az. 14 K 1178/20) entschieden, 
dass Gewinne aus der Veräußerung von 
Kryptowährungen im Rahmen eines pri-
vaten Veräußerungsgeschäfts einkommen-
steuerpflichtig sind.

Im Urteilsfall verfügte der Stpfl. zu Beginn 
des Jahres 2017 über zuvor erworbene Bit-
coins. Diese tauschte er im Januar 2017 zu-
nächst in Ethereum-Einheiten und die Ether-
eum-Einheiten im Juni 2017 in Monero-Ein-
heiten. Ende des Jahres 2017 tauschte er seine 
Monero-Einheiten teilweise wieder in Bitcoins 
und veräußerte diese noch im gleichen Jahr. 
Für die Abwicklung der Geschäfte hatte der 
Stpfl. über digitale Handelsplattformen ent-
weder Kaufverträge mit Anbietern bestimmter 
Kryptowerte zu aktuellen Kursen oder Tausch-
verträge, bei denen er eigene Kryptowerte als 
Gegenleistung eingesetzt hat, geschlossen. 
Eine selbständige Begründung von Krypto-
werten, das sog. „Mining“, erfolgte weder durch 
den Stpfl. allein noch unter seiner Beteiligung.

Der Stpfl. erklärte den aus der Veräußerung 
erzielten Gewinn von rund 3,4 Mio. € in seiner 
Einkommensteuererklärung 2017 als Einkünfte 
aus privaten Veräußerungsgeschäften und das 
Finanzamt setzte die Einkommensteuer er-
klärungsgemäß fest. Der Stpfl. legte darauf-
hin Einspruch ein. Zur Begründung führte er 
im Wesentlichen aus, dass bei der Besteuerung 
von Veräußerungsgewinnen aus Krypto-
währungen ein strukturelles Vollzugsdefizit 
bestehe und ein Verstoß gegen den Bestimmt-
heitsgrundsatz vorliege. Daher dürften diese 
Gewinne nicht besteuert werden. Im Übrigen 
fehle es bei Kryptowährungen an der erforder-
lichen Veräußerung eines „Wirtschaftsguts“.

Das Finanzgericht Köln folgte der Argumen-
tation des Stpfl. nicht, sondern bestätigte 
die steuerliche Erfassung. Ein strukturelles 
Vollzugsdefizit liege nicht vor. Dieses werde 
insbesondere nicht durch die anonyme Ver-
äußerung begründet. Auch weist das Gericht 
darauf hin, dass durchaus gewisse Kontroll-
möglichkeiten hinsichtlich der steuerlichen 
Erfassung solcher Geschäfte für die Finanz-
behörden bestehen. Mithilfe von Handels-
plattformen, Suchmaschinen und sozialen 
Netzwerken können z.B. bestimmte Identi-
fizierungen vorgenommen werden, so dass 
keine totale Anonymität besteht.
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Beispiel: Dachdecker D aus Aachen hat auch 
Privatkunden im benachbarten Belgien und 
in den Niederlanden, bei denen er Dächer neu 
eindeckt und repariert. Erbringt er Hand-
werkerleistungen an diese Privatkunden in 
Belgien bzw. den Niederlanden, so schul-
det er die darauf anfallende Umsatzsteuer 
in Belgien bzw. den Niederlanden. Dabei 
ist der Umsatzsteuersatz dieser Länder an-
zuwenden. D muss sich in beiden Ländern 
für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren 
und dort die jeweiligen umsatzsteuerlichen 
Pflichten erfüllen.

Alternativ kann D diese Umsatzsteuer nun 
auch zentral über das Bundeszentralamt für 
Steuern anmelden und an dieses entrichten.

Für das One-Stop-Shop gelten folgende 
wesentliche Regelungen:

    Dieses Verfahren ist nicht verpflichtend, 
sondern die Umsatzsteuer kann auch wie 
bislang über das jeweilige EU-Land an-
gemeldet und abgeführt werden. Das One-
Stop-Shop über das Bundeszentralamt für 
Steuern ist aber im Grunde einfacher und 
kostengünstiger. Die Teilnahme am One-
Stop-Shop gilt einheitlich für alle Mitglied-
staaten der EU.

    Die Teilnahme an dieser Sonderregelung 
muss beim Bundeszentralamt für Steuern 
beantragt werden. Mit diesem Antrag gilt 
die Teilnahme dann ab Beginn des folgen-
den Quartals. Wenn die Teilnahme also 
im April 2022 beantragt wird, gilt dies für 
Leistungen ab 1.7.2022. Die Leistungen bis 
Juni 2022 müssten noch über das klassi-
sche Verfahren erfolgen.

    Im ersten Schritt muss eine Registrierung 
auf dem Portal des Bundeszentralamts für 
Steuern (BZStOnline-Portal) erfolgen.

    Für die Sonderregelung registrierte Unter-
nehmer können im BZStOnline-Portal ihre 
Registrierungsdaten ändern, ihre Steuer-
erklärungen übermitteln sowie sich vom 
Verfahren abmelden.

    Alle Formulare im Verfahren One-Stop-
Shop sind auf Grund gesetzlicher Vorgaben 
an das Bundeszentralamt für Steuern auf 
elektronischem Weg zu übermitteln. Die 
Steuererklärungen in diesem Verfahren 
sind jeweils für das Kalendervierteljahr 
abzugeben. Die Steuererklärung ist bis 
zum Ende des Monats, der auf den Ab-
lauf des Besteuerungszeitraums (Kalender-
vierteljahr) folgt, elektronisch dem Bundes-
zentralamt für Steuern zu übermitteln. 
Die Steuererklärung ist somit zu über-
mitteln für das I. Kalendervierteljahr bis 
zum 30.4., das II. Kalendervierteljahr bis 
zum 31.7., usw. Auch wenn keine Umsätze 
im betreffenden Kalendervierteljahr aus-
geführt wurden, ist eine Steuererklärung 
(sog. Nullmeldung) zu den angegebenen 
Terminen abzugeben.

    Die im Verfahren One-Stop-Shop erklärten 
Steuerbeträge müssen so rechtzeitig über-
wiesen werden, dass die Zahlung bis zum 
Ende des Monats, der auf den Ablauf des 
Besteuerungszeitraums (Kalenderviertel-
jahr) folgt, bei der zuständigen Bundes-
kasse eingegangen ist.
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Im Übrigen liegen die Voraussetzungen eines 
privaten Veräußerungsgeschäfts vor. Bei den 
Kryptowährungen handelt es sich um „an-
dere Wirtschaftsgüter“ im Sinne der gesetz-
lichen Regelung. Kryptowerte vermitteln 
im Rechtsverkehr konkrete Möglichkeiten 
und Vorteile. Wenn für die Erlangung einer 
Gewinnchance Zahlungen geleistet werden, 
treten Gewinnaussichten als Wirtschaftsgut 
in Erscheinung.

Hinweis: Gegen die Entscheidung des 
Finanzgerichts ist nun unter dem Az. IX R 
3/22 die Revision vor dem BFH anhängig. 
In vergleichbaren Fällen dürf te es regel-
mäßig anzuraten sein, erzielte Gewinne 
in der Steuererklärung zu deklarieren und 
gegen den Einkommensteuerbescheid mit 
Verweis auf das anhängige Verfahren Ein-
spruch einzulegen.

Landingpage von Bund 
und Ländern zur Grund
steuerreform
Die Finanzverwaltungen der Länder und 
des Bundes haben die Landingpage „grund-
steuerreform.de“ eingerichtet. Auf dieser 
Internetseite sind Informationen für alle 
Bundesländer gebündelt verfügbar. Ins-
besondere kann von dieser zentralen Seite 
auf die Einzelinformationen der Bundesländer 
verzweigt werden.

Handlungsempfehlung: Die Abgabe der not-
wendigen Erklärungen zur Feststellung der 
Grundsteuerwerte – hierfür ist der Zeitraum 
vom 1.7.2022 bis 31.10.2022 vorgesehen – 
wird für alle Beteiligten eine große Heraus-
forderung. Dabei ist vielfach ratsam, steuer-
lichen Rat einzuholen. Eine gesonderte Kon-
taktierung unsererseits ist in Vorbereitung.

Entlastungsbetrag für  
Alleinerziehende für ein
zeln veranlagte Ehegatten 
im Trennungsjahr
Der BFH hat mit Urteil v. 28.10.2021 (Az. 
III R 17/20) klargestellt, dass Stpfl., die als 
Ehegatten einzeln zur Einkommensteuer 
veranlagt werden, den Entlastungsbetrag 
für Alleinerziehende im Jahr der Trennung 
zeitanteilig in Anspruch nehmen können, 
sofern sie die übrigen Voraussetzungen er-
füllten, insbesondere nicht in einer Haus-
haltsgemeinschaft mit einer anderen voll-
jährigen Person leben, für die kein Kinder-
freibetrag gewährt wird. Streitig war, ob der 
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende be-
reits im Trennungsjahr der Ehegatten zu be-
rücksichtigen ist, wenn die Ehegatten ein-
zeln zur Einkommensteuer veranlagt werden.

Der Stpf l. ist Vater zweier Kinder, die im 
Streit jahr 2017 minderjährig waren. Die 
damalige Ehefrau des Stpf l. und Mutter 
der Kinder zog im April 2017 aus dem ge-
meinsamen Haushalt aus, der Stpf l. lebte 
danach allein mit seinen beiden Kindern. 
Der Stpfl. beantragte in seiner Einkommen-
steuererklärung für 2017 die zeitanteilige Be-

rücksichtigung des Entlastungsbetrags für 
Alleinerziehende. Er wurde einzeln veranlagt. 
Den Anspruch bestätigte nun auch der BFH 
und verwarf damit die Ansicht der FinVerw.

Handlungsempfehlung: Betroffene Stpfl. 
sollten ggf. prüfen, ob verfahrensrechtlich 
noch ein Entlastungsbetrag geltend gemacht 
werden kann.

Nach der Parallelentscheidung des BFH eben-
falls vom 28.10.2021 (Az. III R 57/20) gilt 
dies entsprechend auch für das Jahr der Ehe-
schließung. Im Urteilsfall waren die Stpfl. seit 
Dezember 2015 miteinander verheiratet. Sie 
lebten seit diesem Tag zusammen. Der Stpfl. 
ist Vater eines im Streitjahr 2015 22-jähri-
gen, studierenden Sohnes, mit dem er bis 
zur Eheschließung allein lebte. Die Stpf l. 
ist Mutter einer im Streitjahr 20-jährigen, 
gleichfalls studierenden Tochter und lebte mit 
dieser bis zur Heirat allein in einem eigenen 
Haushalt. Das Gericht bestätigt, dass den 
Stpfl. im Streitjahr für den Sohn des Stpfl. 
und die Tochter der Stpfl. jeweils der Ent-
lastungsbetrag für Alleinerziehende zusteht 
und zwar im Streitfall für 2015 jeweils der 
ungekürzte Betrag, da die Voraussetzungen 
hierfür in jedem Kalendermonat (im Dezem-
ber zeitweise) vorgelegen haben.

Einkommensteuerliche 
Berücksichtigung von 
Zahlungen zur Wieder
auffüllung einer Renten
anwartschaft
Der BFH hatte über einen nicht selten vor-
kommenden Fall zu entscheiden: Im Urteils-
fall erzielte der Stpf l. u. a. Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit als angestellter 
Rechtsanwalt. Von seinen beim Versorgungs-
werk der Rechtsanwälte in Baden-Württem-
berg erworbenen Rentenanwartschaf ten 
übertrug das Familiengericht im Rahmen 
der Scheidung von seiner Ehefrau im Streit-
jahr 2014 im Wege der internen Teilung zu 
Gunsten der Ehefrau ein Anrecht nach Maß-
gabe der Satzung des Versorgungswerks.

Der Stpfl. nahm die ihm gemäß der Satzung 
des Versorgungswerks eingeräumte Möglich-
keit wahr, seine durch den Versorgungsaus-
gleich gekürzte Rentenanwartschaft durch 
eine ebenfalls in 2014 geleistete zusätzliche 
Zahlung i. H. v. 75 725,54 € um die Hälfte wie-
der aufzufüllen. Diesen Betrag machte er in 
seiner Einkommensteuererklärung für das 
Streitjahr als Werbungskosten bei den Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit gel-

tend, während das Finanzamt ihn als Beitrag 
zur Altersvorsorge (Sonderausgaben) wertete. 
Da der gesetzliche Höchstbetrag bereits in er-
heblichem Umfang durchlaufende Altersvor-
sorgeaufwendungen in Anspruch genommen 
wurde, berücksichtigte das Finanzamt den 
Auffül lungsbetrag ledigl ich im Umfang 
von 5 074 € bei den Sonderausgaben. Hier-
gegen wandte sich der Stpfl. und machte ins-
besondere geltend, dass dem Beitragsbegriff 
bei den Sonderausgaben nur Leistungen zur 
Erlangung des Versicherungsschutzes unter-
fielen. Hierzu zähle die Wiederauffüllungs-
zahlung nicht. Mit ihr werde lediglich die 
Kürzung einer bereits erlangten Anwart-
schaft vermieden.

Der BFH bestätigte nun mit Entscheidung 
vom 19.8.2021 (Az. X R 4/19) die Auffassung 
des Finanzamts. Es handele sich zwar bei den 
Zahlungen ihrer Rechtsnatur nach um vor-
weggenommene Werbungskosten, diese fal-
len aber unter die Regelung zum Abzug von 
Beiträgen zur Altersvorsorge als Sonderaus-
gaben, welche insoweit vorrangig ist. Daher 
greift auch die betragsmäßig beschränkte 
steuerliche Abzugsfähigkeit. Dies betriff t 
alle Leistungen auf eine Altersvorsorge zur 
Erlangung des Versicherungsschutzes bzw. 
alle auf Grund von Gesetz oder Vertrag vom 
Stpfl. erbrachten Geldleistungen zu den be-
günstigten Versicherungen und dabei sowohl 
laufende Beiträge als auch Einmalbeiträge.

Handlungsempfehlung: Im Ergebnis kön-
nen damit Beiträge, die der Ausgleichs-
verpflichtete in die gesetzliche Rentenver-
sicherung einzahlt, um eine Minderung seiner 
eigenen Rentenansprüche durch das Renten-
splitting zu vermeiden, lediglich im Rahmen 
der gesetzlichen Höchstbeträge als Sonder-
ausgaben abgezogen werden, was im Regel-
fall nur eine begrenzte Berücksichtigung er-
laubt. Ggf. kann eine Verteilung der Zahlun-
gen auf mehrere Jahre vorgenommen werden.

Hinweis: Die lediglich begrenzte steuerliche 
Abzugsfähigkeit kann zu einer grundsätz-
lich unzulässigen doppelten Besteuerung 
von A ltersvorsorgeauf wendungen und 
Altersbezügen führen. Diese kann nach der 
Rechtsprechung aber nicht bereits in der Bei-
trags- bzw. Ansparphase gerügt werden, son-
dern erst in den Veranlagungszeiträumen, 
in denen die Altersbezüge der Besteuerung 
unterworfen werden. Insofern müssen die 
geleisteten Beiträge und die steuerliche Be-
rücksichtigung sorgfältig dokumentiert wer-
den, um später in der Rentenphase ggf. eine 
unzulässige Doppelbesteuerung geltend zu 
machen.
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